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MedienmitteilungMedienmitteilungMedienmitteilungMedienmitteilung    
 
 
 

AbstimmunAbstimmunAbstimmunAbstimmungsparolen gsparolen gsparolen gsparolen 27. November27. November27. November27. November 2011 2011 2011 2011    
    
An der Versammlung vom 18. Oktober 2011 in Reinach fassten die Mitglieder der 
Grünen Baselland die Parolen zu den vier Abstimmungsvorlagen. 

 

NEIN zur Genehmigung von StundentafelnNEIN zur Genehmigung von StundentafelnNEIN zur Genehmigung von StundentafelnNEIN zur Genehmigung von Stundentafeln und Lehrplänen durch den Lan und Lehrplänen durch den Lan und Lehrplänen durch den Lan und Lehrplänen durch den Landdddratratratrat    

Die vorgeschlagene Änderung des Bildungsgesetzes bedeutet eine Schwächung des 
Bildungsrats, der heute über die Stundentafeln und Lehrpläne entscheidet. Zudem 
könnten bei der Einführung von neuen Lehrplänen Verzögerungen oder eine Patt-
Situation entstehen, wenn der Landrat das Geschäft an den Bildungsrat 
zurückweisen würde.  

    

JAJAJAJA zu zu zu zu    einem einfacheren einem einfacheren einem einfacheren einem einfacheren und nachvollziehbareund nachvollziehbareund nachvollziehbareund nachvollziehbaren Steuergesetzn Steuergesetzn Steuergesetzn Steuergesetz    

Die geplante Änderung der Kantonsverfassung hat zum Ziel, eine einfacher 
auszufüllende Steuererklärung zu gestalten, die zudem leicht verständlich und 
nachvollziehbar sein soll.  

    

Ja zur Einführung des ÖffentlichkeitsprinzipsJa zur Einführung des ÖffentlichkeitsprinzipsJa zur Einführung des ÖffentlichkeitsprinzipsJa zur Einführung des Öffentlichkeitsprinzips    

Mit der vorgesehenen Änderung der Kantonsverfassung sollen die Bürgerinnen und 
Bürger neu ein generelles Recht erhalten, Informationen über die Arbeit der 
staatlichen Verwaltung zu bekommen – bisher gilt für staatliche Stellen das 
Geheimhaltungsprinzip. Diese Änderung stellt einen echten Wechsel dar in Sachen 
Transparenz und Bürgernähe. 

    

JA zuJA zuJA zuJA zu GemeindefusionenGemeindefusionenGemeindefusionenGemeindefusionen    

Die vorliegende Änderung der Kantonsverfassung ist die Folge einer Teilrevision des 
Gemeindegesetzes. Bis anhin ist der Landrat als letzte Instanz für die Zustimmung zu 
Gemeindefusionen zuständig. Die geplante Verfassungsänderung sieht vor, dass in 
Zukunft das gleiche Verfahren gilt wie bei Gesetzesänderungen: Über eine 
innerkantonale Gebietsveränderung soll eine (fakultative) kantonale 
Urnenabstimmung möglich sein.     


